
Erläuterungen: 
 
Die Planergemeinschaft Hellmann + Kunze ist im November 2003 beauftragt worden, 
im 
Rahmen der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes den beschlossenen 
Änderungspunkt 
4.19 näher zu untersuchen und flächendeckend für das Gemeindegebiet nach 
geeigneten 
Vorrangflächen zu suchen. 
 
 


